
Maßnahmenkatalog Maximal ein Antrag pro Antragssteller pro Halbjahr

Lfd.-

Nr.
Kategorie Zuordnung Maßnahme Ziel der Förderung Voraussetzungen Förderung

1 Individuell Turnierunterstützung

Finanzielle Unterstützung bei der 

Teilnahme an nationalen und 

internationalen Ranglistenturnieren und 

Einzelmeisterschaften

Vertretung des SVSH e.V. auf nationaler 

und internationaler Ebene

Teilnahme an nationalen und internationalen Ranglistenturnieren und 

Einzelmeisterschaften
Bis zur Höhe der Meldegebühr

2 Individuell Trainerausbildung
Finanzielle Förderung von Weiterbildung in 

A-, B- und C-Lizenz Trainerkursen

Förderung des Trainingswesens im 

Squash

Der Antragssteller kann vorweisen, dass er sich besonders für den Squashsport 

in Schleswig-Holstein engagieren möchte.

Die Maßnahme ist langfristig angelegt und der Antragssteller erklärt sich bereit, 

langfristig Trainingseinheiten in Schleswig-Holstein im Squash anzubieten.

Bis zur Höhe der Kursgebühr

3 Verein Turnierförderung Förderung der Ausrichtung von Turnieren Ausbau des Turnierwesens
Eigenständige Organisation, Durchführung und Nachbereitung des Turniers 

durch den Verein.

Bereitstellung von Urkunden und 

Siegerprämien i.H.v. bis zu 50 EUR

4 Verein Vereinsentwicklung
Finanzielle Unterstützung bei der 

Anschaffung von Vereinsschildern

Steigerung der öffentlichen 

Wahrnehmung von Squash in Schleswig-

Holstein; Förderung der Kommunikation 

zwischen Verein und Sportstätte

Das angeschaffte Vereinsschild wird außen an der Sportstätte oder Innen 

sichtbar angebracht.

Das Vereinsschild stellt u.a. das Logo des SVSH dar.

Es liegt ein Nachweis über die Anschaffung des Vereinsschildes vor.

Der Verein reicht ein Foto von Vereinsmitgliedern zusammen mit dem 

angebrachten Vereinsschild als Nachweis ein.

Pro Verein kann die Förderung nur einmal in Anspruch genommen werden.

Maximal 30 EUR pro Antrag

5 Verein Jugend Finanzielle Förderung bei Jugendturnieren
Förderung der Jugendarbeit in den 

Vereinen

Regelmäßiges Jugendtraining mindestens 4 mal im Monat mit mindestens 3 

Teilnehmern.

Anwesenheitsliste der Teilnehmer am Jugendtraining.

Mind. 3 Teilnehmer pro Verein nehmen am Turnier teil.

Maximal 5 EUR pro Teilnehmer bei 

Jugendturnieren

6 Individuell Turnierunterstützung
Finanzielle Förderung der Teilnahme an 

Nordranglistenturnieren

Förderung des Turnierwesens in 

Norddeutschland und der regelmäßigen 

Teilnahme an Turnieren

Teilnahme an mindestens 6 von 8 NRL-Turnieren.

Zeitraum: Vergangene 12 Monate ab Antragsdatum.
Maximal bis zu 50 EUR

Weitere Anträge außerhalb der hier dargestellen Maßnahmen sind möglich. Diese sind dann individuell zu bewerten und anschließend ggf. in den Maßnahmenkatalog aufzunehmen.


